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§1 

Zwischen dem 

Bundesverband Keramische Industrie e.V., 
Selb, 

einerseits 

und der 

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, 
Hauptvorstand Hannover, 

andererseits 

wird für deren Mitglieder folgender 

Manteltarifvertrag 

abgeschlossen. 

§1 

Geltungsbereich 

Dieser Manteltarifvertrag gilt: 

1. räumlich: 

Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnah-
me des Landes Bayern (jedoch ohne die Gemeinde Trennfurt-
Klingenberg/Main), ausgenommen ferner Oberbettingen/Eifel. 
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§ 1 

Zwischen dem 

Bundesverband Keramische Industrie e.V., 
Selb, 

einerseits 

und der 

Industriegewerkschaft Bergbau, Ghemie, Energie, 
Hauptvorstand Hannover, 

andererseits 

wird für deren Mitglieder folgender 

Manteltarifvertrag 

abgeschlossen. 
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§1 

2. fachlich: 

Für alle Industriebetriebe der feinkeramischen Industrie ein-
schließlich aller Hilfs- und Nebenbetriebe, soweit diese dem 
Betriebszweck des Hauptbetriebes dienen, sowie die Kristall-
glasfabrik Wadgassen, die Badmöbelfertigung der Firma DU-
RAVIT in Hornberg sowie die Betriebe der Glasveredelung in 
Rheinland-Pfalz ohne den ehemaligen Regierungsbezirk 
Pfalz. 

Als Betriebe der feinkeramischen Industrie werden angesehen 
alle Betriebe, die Geschirr-, Gebrauchs- und Ziergegenstände, 
sanitäre Waren, technische Artikel und medizinische Erzeug-
nisse aus feinkeramischen Massen herstellen oder dekorieren, 
d. h. aus Porzellan, Speckstein und Steatit, Feuerton, Fein-
steinzeug, Steingut, Steinzeug, Fayence, Terrakotta, Kunst-
stoff und sonstigen feinkeramischen Spezialmassen, zu denen 
auch nichtoxydische Massen- und Schmelzkeramik sowie 
Massen der Oxydkeramik, insbesondere der Hochfrequenzke-
ramik, der elektronischen Keramik und chemotechnischen 
Keramik zählen, weiter alle Industriebetriebe, die keramische 
Wand- und Bodenfliesen sowie keramisches Mosaik, braunes 
oder graublaues Steinzeug, Steinzeugröhren, Ofenkacheln, 
Baukeramik, Blumen- und Anzuchttöpfe, Gebrauchs- und Zier-
tonwaren, Schleifmittel sowie Zähne herstellen oder dekorie-
ren, ferner alle Industriebetriebe, die keramische Erzeugnisse 
weiterverarbeiten (z. B. passive elektronische Bauelemente). 
Unter Hilfs- und Nebenbetrieben sind auch Verkaufsniederlas-
sungen, Auslieferungslager u. Ä. zu verstehen. 

3. persönlich: 

Für kaufmännische und technische Angestellte sowie Meister, 
die eine Tätigkeit im Sinne des § 3 AnVNG ausüben, auch 
wenn sie nicht versicherungspflichtig sind; ferner für Auszubil-
dende und Anlernlinge, die in Ausbildung zu einem dieser 
Berufe stehen. 
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§1 §2 

Unter diesen Vertrag fallen auch solche gewerblichen Arbeit-
nehmer/-innen*, die aufgrund einer einzelvertraglichen Ver-
einbarung zu Werksangestellten ernannt sind. 

Nicht unter diesen Geltungsbereich fallen: 

Gesetzliche Vertreter von juristischen Personen und Per-
sonengesamtheiten des öffentlichen und privaten Rechts, 
leitende Angestellte, z. B. Prokuristen, Werksleiter, Be-
triebsleiter, leitende Ingenieure, leitende Chemiker, leitende 
Keramiker, ferner Handlungsbevollmächtigte mit Einstel-
lungs- und Entlassungsbefugnis sowie Angestellte mit 
Sonderverträgen, deren Tätigkeit durch die Tätigkeits-
merkmale dieses Tarifvertrages nicht erfasst sind. 

- Der Tarifvertrag gilt weiter nicht für Schüler, Studenten und 
andere vergleichbare Personen, die nur vorübergehend 
aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind. 

§2 

Einstellung 

1. Die Einstellung erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen 
des Betriebsverfassungsgesetzes. 

2. Der Anstellungsvertrag ist dem Angestellten vor Aufnahme 
der Tätigkeit schriftlich zu bestätigen. Der Angestellte ist 
zur Gegenbestätigung verpflichtet. Das Bestätigungs-
schreiben muss die Anstellungsbedingungen, die Art der 
Tätigkeit, Gehaltsgruppe und -höhe sowie Zusammenset-
zung des Monatsgehalts enthalten. 

*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, die 
Formulierung jeweils geschlechtsspezifisch auszurichten. Die Gleichbe-
handlung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist unabhängig von 
der Bezeichnung. 
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2 

3. Änderungen des Anstellungsvertrages bedürfen der schrift-
licher) Bestätigung. 

4. Hat der Arbeitgeber die persönliche Vorstellung eines Be-
werbers verlangt, so sind die notwendigen Kosten für die 
Reise und den Aufenthalt des Bewerbers vom Arbeitgeber 
zu erstatten. 

5. Sofern eine Probezeit vereinbart wird, muss dies schriftlich 
geschehen. Die Probezeit soll drei Monate nicht über-
schreiten, jedoch darf während der Probezeit in Ausnahme-
fällen eine Verlängerung bis zu zwei Monaten vereinbart 
werden. Bei Schwerbehinderten beträgt die Probezeit ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen sechs Monate. 

Während der Probezeit gilt eine beiderseitige Kündigungs-
frist von vier Wochen. 

6. Befristete oder zweckbestimmte Arbeitsverhältnisse sind im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig, wobei auf 
der Grundlage von § 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG die zulässige 
Dauer von ohne Sachgrund befristeten Arbeitsverhältnis-
sen auf bis zu 48 Monate ausgedehnt wird. Während die-
ser Dauer ist die höchstens viermalige Verlängerung eines 
kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages möglich. Die 
Tarifvertragsparteien bezwecken damit unter anderem die 
Eingrenzung der Zeit- und Leiharbeit. 

Ist das Arbeitsverhältnis auf Zeit oder für einen bestimmten 
Zweck abgeschlossen, so endet es mit Ablauf der Zeit oder 
mit Erreichung des Zweckes. Ist das Arbeitsverhältnis für 
einen bestimmten Zweck abgeschlossen, so soll dem An-
gestellten nach Möglichkeit did Beendigung des Arbeits-
verhältnisses mit einer angemessendn Frist angekündigt 
werden. 
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§2 §3 §4 

7. Eine aushilfsweise Beschäftigung (ausgenommen Arbeits-
verhältnisse nach Ziffer 6.) darf die Dauer von drei Mona-
ten nicht überschreiten. Ein solches Arbeitsverhältnis kann 
während des ersten Monats mit dreitägiger Frist, danach 
mit einer Frist von sechs Tagen beiderseits gekündigt wer-
den. 

8. Überträgt der Arbeitgeber ihm aufgrund der Vorschriften 
des Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetzes obliegen-
de Pflichten auf Angestellte seines Unternehmens, hat er 
eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, für solche Angestellte seines 
Unternehmens eine Haftpflichtversicherung in Höhe von 
mindestens Euro 51.129,19 auf seine Kosten für den Fall 
des Rückgriffs eines Trägers der gesetzlichen Sozialversi-
cherung abzuschließen. 

§3 

Nebentätigkeit 

Regelmäßige Nebentätigkeiten gegen Entgelt sind der Ge-
schäftsleitung anzuzeigen. Veröffentlichungen und Vorträge 
aus dem Arbeitsgebiet des Unternehmens bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Geschäftsleitung. 

§4 

Regelmäßige Arbeitszeit 

1. a) Die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit aus-
schließlich der Pausen beträgt 38 Stunden. Sie gilt nicht 
für Teilzeitbeschäftigte. 
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4 

b) Für einzelne Arbeitnehmergruppen oder mit Zustim-
mung der Tarifvertragsparteien für große abgeschlos-
sene Betriebsteile oder ganze Betriebe kann im Einver-
nehmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat abwei-
chend von der regelmäßigen tariflichen wöchentlichen 
Arbeitszeit eine bis zu 2 Stunden längere oder bis zu 
3 Stunden kürzere regelmäßige Arbeitszeit festgelegt 
werden. Beschäftigte mit so reduzierter regelmäßiger 
Arbeitszeit gelten als Vollzeitbeschäftigte. 

Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine der verein-
barten Arbeitszeit entsprechende Bezahlung. Jahres-
schlusszahlung, Urlaubsgeld und vermögenswirksame 
Leistungen werden hiervon nicht berührt. 

2. Die Verteilung der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit auf 
die einzelnen Kalendertage sowie Beginn und Ende der 
täglichen regelmäßigen Arbeitszeit und der Pausen sind 
unter Beachtung der jeweiligen betrieblichen Erfordernisse 
zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat zu vereinbaren. 

3. Die regelmäßige tarifliche oder abweichend festgelegte 
wöchentliche Arbeitszeit kann auch im Durchschnitt eines 
Verteilzeitraumes von bis zu 15 Monaten erreicht werden, 
ohne dass hierdurch Mehrarbeitszuschläge entstehen. Ent-
stehen dabei Zeitschulden oder Zeitguthaben, so sollen 
diese bis zum Ende des Verteilzeitraumes ausgeglichen 
und von den Betriebsparteien zumindest jedes Quartal 
überprüft werden. 
Die Verteilung wird zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
durch Betriebsvereinbarung geregelt. 

a) Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht, so sind 
die Tarifvertragsparteien anzurufen. Einigen sich auch 
die Tarifvertragsparteien nicht, so entscheidet die tarifli-
che Schlichtungsstelle. Im Nichteinigungsfall gilt § 87 
Betriebsverfassungsgesetz. 
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§4 

b) Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat im vollkontinu-
ierlichen Betrieb über die Verteilung nicht, so wird die 
Wochenarbeitszeitverkürzung unter Beibehaltung vor-
handener Schichtpläne in der Weise umgesetzt, dass 
für die einzelnen Arbeitnehmer eine entsprechende An-
zahl von Freischichten anfällt, wobei aus Gründen des 
Betriebsablaufes innerhalb des Verteilzeitraumes meh-
rere Freischichten zusammengefasst werden können, 

c) Soweit im Rahmen betrieblicher Arbeitszeitregelungen 
ein Freizeitausgleich vereinbart wird, gilt Folgendes: 

aa) Fällt die Arbeit z, B. wegen Urlaub, Krankheit, Ku-
ren, Erziehungsurlaub u. Ä. aus, entsteht kein An-
spruch auf Freizeitausgleich. 

bb) Kann ein Freizeitausgleich wegen Krankheit, Ur-
laub, Dienstreise oder aus ähnlichen Gründen nicht 
gewährt werden, so ist er spätestens innerhalb von 
drei Monaten nachzugewähren, anderenfalls ver-
fällt er. 

cc) Der Berechnung der Urlaubsvergütüng, der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall sowie in allen 
sonstigen Fällen der Vergütung ohne Arbeitsleis-
tung, mit Ausnahme der Feiertagsentlohnung, ist 
die Arbeitszeit zugrunde zu legen, die sich aus ei-
ner gleichmäßigen Verteilung der tariflichen regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit pro Arbeitstag 
bzw. der im Rahmen dieses Tarifvertrages abwei-
chend festgelegten Arbeitszeit anteilig ergibt. 
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§4 §4a 

5. Die Arbeitszeit der Jugendlichen regelt sich nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 

6. Wenn zur Erreichung einer längeren zusammenhängenden 
Freizeit die regelmäßige Arbeitszeit an einzelnen Tagen 
ausfällt, kann diese ausfallende Arbeitszeit nach Vereinba-
rung mit dem Betriebsrat vor- oder nachgearbeitet werden 
(siehe § 6 Ziffer 3. a). 

7. Am Kalendertag vor Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weih-
nachten endet in der Regel die Arbeitszeit, unbeschadet 
der Bestimmungen der Ziffern 3. und 5., ohne Gehaltsmin-
derung um 13:00 Uhr. 

§ 4a 

Altersfreizeit* (anbei Regelung neue Bundeslän-
der in § 21) 

1. Arbeitnehmer, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, 
erhalten eine Altersfreizeit von 2 Stunden je Woche. 

Diese Regelungen gelten nicht für Teilzeitbeschäftigte und 
Arbeitnehmer, die Kurzarbeit leisten, sowie für Arbeitneh-
mer, deren vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit unter der 
Arbeitszeit liegt, die sich aus § 4 Ziffer 1. a) ergibt. Sie gel-
ten ferner nicht für die feinkeramische Industrie und die 
Glasveredelung in Rheinland-Pfalz ohne den ehemaligen 
Regierungsbezirk Pfalz. Weiterhin ist § 5 Ziffer 2. Altersteil-
zeittarifvertrag vom 22.11.2000 bzw. 22.02.2001 zu be-
rücksichtigen. 

2. Die Altersfreizeiten sind zu vollen Freischichten zu bün-
deln. Die Lage der Freischichten wird im Einvernehmen 
zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat nach den Bedürf-
nissen des Betriebes festgelegt. Wünsche der Arbeitneh-
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§ 4a 

mer sollen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten be-
rücksichtigt werden. 

Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht, so fallen die 
Altersfreizeiten jeweils in der 1. bzw. in der 3. Woche eines 
Monats auf den Mittwoch. Der Stundenausgleich ist dabei 
gegebenenfalls zu berücksichtigen. 

3. Von Ziffer 2. abweichende Regelungen sind betrieblich 
möglich. 

4. Die Freischichten sind im voll- oder teilkontinuierlichen 
Wechselschichtbetrieb möglichst gleichmäßig verteilt in 
dem Verhältnis auf Früh-, Spät- und Nachtschichten zu le-
gen, wie diese im Laufe des Kalenderjahres nach dem je-
weiligen Schichtplan anfallen. 

5. Für die Arbeitszeit, die infolge einer Altersfreizeit ausfällt, 
wird das Arbeitsentgelt fortgezahlt, das der Arbeitnehmer 
erhalten hätte, wenn er gearbeitet hätte, einschließlich der 
tariflichen Schichtzuschläge, jedoch ohne alle sonstigen 
manteltariflichen Zuschläge und Zulagen. 

6. Die Altersfreizeit entfällt, wenn der Arbeitnehmer am glei-
chen Tag aus einem anderen Grunde, insbesondere we-
gen Urlaub, Krankheit, Kuren, Feiertag oder Freistellung 
von der Arbeit nicht arbeitet. Macht der Arbeitnehmer von 
einer Altersfreizeit keinen Gebrauch, so ist eine Nachge-
währung ausgeschlossen. 

Wird auf Verlangen des Arbeitgebers eine Altersfreizeit aus 
dringenden betrieblichen Gründen nicht am vorgesehenen 
Tag gegeben, so ist sie innerhalb von drei Monaten nach-
zugewähren. 

7. Altersfreizeiten bleiben bei der Mehrarbeitsberechnung 
unberücksichtigt. 
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§5 

§5 

Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonntags- und Feier-
tagsarbeit 

1. Mehrarbeit ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Nicht ver-
meidbare Mehrarbeit ist unter Anlegung eines strengen 
Maßstabes im Rahmen der tariflichen und gesetzlichen 
Bestimmungen zu leisten. Das gesetzliche Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrates ist zu beachten. 
Bei dringenden Sofortmaßnahmen ist der Betriebsrat nach-
träglich zu verständigen. 

Geleistete Mehrarbeit ist grundsätzlich durch Freizeit aus-
zugleichen. Der Mehrarbeitszuschlag entfällt. Der Aus-
gleich ist innerhalb eines Zeitraumes von weiteren drei Mo-
naten vorzunehmen. Kann der Freizeitausgleich aus Grün-
den, die der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat (z. B. 
Krankheit), nicht innerhalb des vorgesehenen Ausgleichs-
zeitraumes vorgenommen werden, so ist er spätestens im 
darauffolgenden Monat vorzunehmen. 

Bei notwendiger Mehrarbeit für einzelne Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmergruppen, für die ein Zeitausgleich aus betrieb-
lichen oder arbeitsorganisatorischen Gründen nicht oder 
nur schwierig durchzuführen ist, kann der Arbeitgeber die 
geleisteten Mehrarbeitsstunden zuschlagspflichtig abgel-
ten. 

2. Der Ermittlung der Mehrarbeitsstunden wird die monatliche 
Arbeitszeit zugrunde gelegt, die unter Beachtung des § 4 
Ziffern 1. und 2. festgelegt wurde. Wird gemäß § 4 Ziffer 3. 
ein Verteilzeitraum festgelegt, so gilt dieser. Dies gilt nicht 
für Teilzeitbeschäftigte und Arbeitnehmer, die gemäß § 4 
a) Anspruch auf Altersfreizeit haben, solange nicht die re-
gelmäßige tarifliche wöchentliche Arbeitszeit gemäß § 4 
Ziffer 1., jeweils bezogen auf den Verteilzeitraum, über-
schritten wird. 
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§5 §6 

3. Mehrarbeit kann mit Zustimmung des betroffenen Arbeit-
nehmers durch entsprechende Freizeit an anderen Tagen 
abgegolten werden. Erfolgt der Freizeitausgleich im Laufe 
eines mit dem Arbeitnehmer zu vereinbarenden Zeitrau-
mes, der bis zu 6 Monate betragen kann (persönlicher Ver-
teilzeitraum), entfällt die Zuschlagspflicht. Kommt eine Ei-
nigung mit dem Arbeitnehmer nicht zustande oder kann ein 
Freizeitausgleich innerhalb des persönlichen Ausgleichs-
zeitraumes nicht durchgeführt werden, sind die anfallenden 
Zuschläge in Geld oder im Einvernehmen mit dem Arbeit-
nehmer in Freizeit abzugelten. 

4. In Notfällen (Naturereignisse, Unglücksfälle usw.), die ein 
sofortiges Eingreifen von Angestellten erforderlich machen, 
ist die notwendige Mehrarbeit zu leisten. 

5. Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr. 
Aus betrieblich oder örtlich bedingten Gründen (z. B. Zug. 
verkehr) kann ein anderer achtstündiger Zeitraum betrieb-
lich vereinbart werden. 

6. Sonntags- und Feiertagsarbeit ist jede an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 
Uhr geleistete Arbeit. Durch Vereinbarung mit dem Be-
triebsrat kann auch ein anderer 24-stündiger Zeitraum fest-
gelegt werden. 

§6 

Vergütung für Mehrarbeit, Nachtarbeit, Schicht-
arbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit 

1. Die Grundvergütung sowie die Zuschläge und Zulagen 
werden errechnet aus dem durch die Monatsstundenzahl 
geteilten Bruttomonatsgehalt ausschließlich der Sozialzu-
lagen, Gratifikationen, Jahresabschlusszuwendungen, Ju-
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6 

biläumszuwendungen, Zahlungen im Krankheitsfalte und 
ähnlicher besonderer Zuwendungen (auch Sachzuwen-
dungen) sowie der Vergütung für Mehr-, Nacht-, Schicht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeit. Die Monatsstundenzahl er-
gibt sich aus der tariflichen Wochenarbeitszeit mal 4,35. 

Die Berechnung der Zuschläge erfolgt dabei aus dem in 
der Referenzperiode durchschnittlich voll erarbeiteten 
Lohn/Gehalt. Lediglich die manteltariflich festgelegten Zu-
lagen und Zuschläge bleiben hierbei außer Betracht. 

Die Zuschläge betragen: 

a) Für Mehrarbeit gemäß § 5 Ziffer 2. 25 % 

b) Für Nachtarbeit 15 % 

c) Für Arbeiten, die in dreischichtigem oder mehr 
als dreischichtigem Wechsel verrichtet werden 
und bei denen im Schichtenturnus regelmäßig 
Nachtschichten geleistet werden, wird für die 
Nachtschicht in der Zeit von 24)0 Uhr bis 6:00 
Uhr ein Nachtzuschlag von 20 % 
gezahlt. Für diese Arbeiten entfällt der Zuschlag 
nach Buchstabe b). 

Aus betrieblichen oder örtlich bedingten Gründen 
kann betrieblich auch ein anderer Zeitraum ver-
einbart werden. 

d) Für Arbeiten an Sonntagen 50 % 

e) Für Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen, an de-
nen Lohnausfall zu vergüten ist, auch wenn diese 
auf einen Sonntag fallen, sowie in jedem Falle an 
den hohen Feiertagen Ostern, Pfingsten, Weih-
nachten, Neujahr und 1. Mai 150 % 
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§6 

f) Für Arbeit, die in dreischichtigem Wechsel oder 
mehr als dreischichtigem Wechsel verrichtet und 
bei der im Schlchtenturnus regelmäßig Nacht-
schicht geleistet wird, für die zweite Schicht eine 
Schichtzulage von 

g) 

5% 

Für Arbeiten, die in zweischichtigem Wechsel 
verrichtet werden, für die zweite Schicht eine 
Schichtzulage von 3 % 

2. Muss ein Angestellter Arbeit leisten, die nicht im unmittel-
baren Zusammenhang mit seiner regelmäßigen Arbeitszeit 
steht, so hat er Anspruch auf eine angemessene Vergü-
tung, die der betrieblichen Vereinbarung unterliegt, mindes-
tens auf zwei Stunden Vergütung für jeden Arbeitseinsatz. 

3. Der Anspruch auf Zahlung von Zuschlägen entfällt in fol-
genden Fällen: 

a) Bei Umlegung der Arbeitszeit gemäß § 4 Ziffer 6. 

b) Wenn aus persönlichen Gründen gewährte Freizeit vor-
oder nachgearbeitet wird. 

4. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge, zu denen die 
Zuschläge nach den Ziffern 1. b), 1. c) und die Zulage nach 
Ziffer 1. f) nicht zählen, ist nur der jeweils höhere Zuschlag 
zu zahlen. 

5. Eine Vereinbarung über pauschale Abgeltung von Mehrar-
beit und Schichtarbeit ist zulässig. Die Pauschalbeträge für 
Sonntags- und Feiertagszuschläge (steuerfreie Zuschläge) 
müssen gesondert ausgewiesen werden. Pauschalen müs-
sen den Grundsätzen entsprechen, wie sie das BAG in 
seinem Urteil vom 26.01.1956 - Az.: 2 AZR 98/54 - nieder-
gelegt hat. 
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§6 § 7

6. Im Hinblick auf die Zuschläge gelten: 

a) Wochenfeiertage, 

b) Krankheitstage, 

c) Urlaubstage, 

d) Kur- und Heilverfahren, soweit sie durch Rentenversi-
cherungsträger angeordnet wurden, 

e) Arbeitsverhinderungszeiten im Sinne der Bestimmun-
gen des § 10 Abschnitt I., 

f) solche unbezahlten Freistellungen, die zwischen der 
Betriebsleitung und dem Arbeitnehmer wegen unauf-
schiebbarer persönlicher Angelegenheiten vorher ver-
einbart wurden, 

g) die Teilnahme an Tarifverhandlungen und deren Vorbe-
reitungen als geleistete Arbeitszeit, sofern dadurch Ar-
beit tatsächlich ausgefallen ist. 

§7 

Kurzarbeit 

1. Kurzarbeit kann nach einer Ankündigungsfrist von acht 
Tagen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat unter Beach-
tung des gesetzlichen Mitbestimmungsrechts eingeführt 
werden. 

2. Arbeitgeber und Betriebsrat können eine kürzere Ankündi-
gungsfrist betrieblich vereinbaren. 
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§ 7

3. Die Gründe für die beabsichtigte Einführung der Kurzarbeit 
und die etwaigen Maßnahmen zu deren Verhinderung sind 
mit dem Betriebsrat eingehend zu erörtern. 

4. Kommt innerhalb der Ankündigungsfrist eine Einigung nicht 
zustande, so ist unverzüglich die Einigungsstelle anzuru-
fen, die innerhalb einer Frist von fünf Tagen zusammenzu-
treten und verbindlich zu entscheiden hat. 

5. Die Einigungsstelle setzt sich aus dem Vorsitzenden und 
höchstens je drei Beisitzern zusammen. Der Vorsitzende 
muss Wirtschaftsfachmann und kraft seines Standesrechts 
zur Verschwiegenheit verpflichtet sein. Die Betriebspartei-
en einigen sich nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf 
mindestens zwei Persönlichkeiten, die die vorgenannten 
Voraussetzungen erfüllen und bereit sind, ggf. dieses Amt 
zu übernehmen. Kommt eine Einigung über den Vorsitzen-
den nicht zustande, so ist dieser unter Beachtung der obi-
gen Vorschriften vom Vorsitzenden des zuständigen Ar-
beitsgerichts zu bestellen. 

6. Wird die Kurzarbeit vorübergehend bis zu höchstens drei 
Wochen durch Vollarbeit unterbrochen, so ist ihre Wieder-
aufnahme nicht von einer vorhergehenden Ankündigung 
abhängig. Dies darf jedoch nur einmal innerhalb von 
13 Wochen erfolgen. 

7. Dauert die Kurzarbeit länger als einen Monat, so können 
die betroffenen Angestellten, sofern mit der Kurzarbeit eine 
Kürzung der Bezüge verbunden ist, das Arbeitsverhältnis 
nach Ablauf des Monats mit einer Frist von einem Monat 
zum Monatsende kündigen. Bestehen kraft Tarifvertrag, 
Arbeitsvertrag oder Gesetz kürzere Kündigungsfristen, so 
gelten diese. 
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8 9 

§ 8

Sonderzulagen 

1. Sofern Angestellte unter nachhaltigen Erschwernissen 
arbeiten (z. B. Einwirkung von Ruß, Chemikalien oder Mi-
neralienstaub, Kohlenstaub, heißer Asche, Säuredämpfe, 
Gase, Hitze, Nässe), erhalten sie eine angemessene Er-
schwerniszulage für die Dauer der Erschwernis. Eine Pau-
schalierung ist zulässig. 

2. Die Gewährung der Erschwerniszulage unterliegt der Ver-
einbarung zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat. 

§ 9

Gehalt* 
(anbei Regelung neue Bundesländer in § 21) 

1. Die Gehälter der Angestellten sowie die Vergütungen für 
die Auszubildenden sind in besonderen Tarifverträgen zu 
vereinbaren. 
Zu diesen Mindestgehältern können Zulagen, z. B. Leis-
tungszulagen für besondere Leistungen, treten, die geson-
dert auszuweisen sind. 

2. Die Tarifvertragsparteien erwarten von Arbeitgebern, deren 
wirtschaftliche Situation dies erlaubt, dass sie die Beschäf-
tigten am Unternehmenserfolg beteiligen. Die Beteiligung 
am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens kann insbe-
sondere durch eine Einmalzahlung geschehen. Nähere 
Einzelheiten können unter Beachtung des § 76 Abs. 6 
BetrVG geregelt werden. Die Betriebsparteien sind gehal-
ten, hinsichtlich der Einführung Beratungen aufzunehmen, 
wenn eine Seite dies fordert. 
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§`d 

3. Die Oberbegriffe umschreiben die maßgebenden Anforde-
rungen, die in der einzelnen Gehaltsgruppe zu erfüllen 
sind. Für die Einreihung in eine Gehaltsgruppe ist nicht die 
berufliche Bezeichnung, sondern die Erfüllung der 
Oberbegriffe maßgebend. 

Beim Aufrücken in eine höhere Gehaltsgruppe besteht ein 
Anspruch auf die etwa bisher gewährte Leistungszulage 
nichtmehr. 

Zulagen, die als Vorgriff auf höhere Vergütungsgruppen 
gewährt und ausgewiesen sind, können beim Aufrücken in 
eine höhere Vergütungsgruppe angerechnet werden. 

Die Eingruppierung neuer Tätigkeiten im Betrieb erfolgt 
durch die Betriebsleitung im Einvernehmen mit dem Be-
triebsrat, dabei sind die Oberbegriffe maßgebend. Im Nicht-
einigungsfalle sind die Tarifvertragsparteien hinzuzuziehen. 

In jedem Fall bedarf die ergänzende betriebliche Eingrup-
pierung von neuen Tätigkeiten der Zustimmung der Tarif-
vertragsparteien. 

4. Übt ein Angestellter mehrere Tätigkeiten aus, die in ver-
schiedene Gehaltsgruppen fallen, so erfolgt seine Einrei-
hung in diejenige Gehaltsgruppe, die der überwiegenden 
Tätigkeit des Angestellten entspricht. Erfolgt die Tätigkeit in 
der höheren Gruppe in erheblichem Ausmaß, ohne jedoch 
überwiegend zu sein, so ist ein angemessener Ausgleichs-
betrag zu dem Tarifgehalt zu zahlen. 
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§ 9

5. Aushilfsweise Tätigkeit oder vorübergehende Stellvertre-
tung in einer höheren Gruppe durch einen Angestellten ei-
ner niedrigeren Gruppe begründet keinen AnspruCh auf 
das Gehalt der höheren Gehaltsgruppe, wenn die aushilfs-
weise Tätigkeit oder vorübergehende Stellvertretung nicht 
länger als drei Monate andauert. Bei längerer aushilfswei-
ser Tätigkeit oder Stellvertretung, die drei Monate nicht 
überschreitet, ist ein angemessener Ausgleichsbetrag zu 
zahlen. 

6. Bei Einreihung in die Gehaltsgruppe sind die Bestimmun-
gen des Betriebsverfassungsgesetzes zu beachten. 

7. Bei Ereignissen, die nach dem Tarifvertrag eine Verände-
rung des Gehalts bedingen, tritt die Veränderung am 1. des 
laufenden Monats in Kraft. 

8. Die Gehaltsabrechnung erfolgt monatlich. Die Gehaltszah-
lung erfolgt einmal monatlich bargeldlos. 

9. Bei Arbeitsbeginn vor Mitternacht wird die erste Schicht 
dem Tag zugerechnet, an dem die Schicht begonnen hat. 
Durch Betriebsvereinbarung kann davon abgewichen wer-
den, Die Berechnung der Sonn- und Feiertagszuschläge 
wird hiervon nicht berührt. 

10. Das Tarifgehalt, die tariflichen Zuschläge, der Bruttover-
dienst sowie die Abzüge müssen auf der Gehaltsabrech-
nung ausgewiesen sein. 

11. Abtretungen von Gehaltsansprüchen sind unzulässig und 
für den Arbeitgeber unwirksam. 
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§10 

§10 

Arbeitsverhinderung, Krankheit, Tod 

I. Arbeitsverhinderung 

In nachstehenden Fällen haben Angestellte aufgrund der 
§§ 616 BGB, 63 HGB, 133c Absatz 2 GewO Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeit, ohne dass eine Minderung des 
Gehalts oder eine Anrechnung auf den Urlaub erfolgen darf: 

1. Für die nachweislich erforderliche Zeit: 

a) Bei ihrer ärztlichen Behandlung; bei ein und demselben 
Leiden einmal innerhalb von drei Monaten, bei ver-
schiedenen Erkrankungen besteht Anspruch auf bezahl-
te Freistellung auch innerhalb von drei Monaten. 
Unter ärztlicher Behandlung ist auch die vom Sozialver-
sicherungsträger bzw. vom Versorgungsamt angeord-
nete ärztliche Untersuchung zur Einleitung von Heil-
maßnahmen zu verstehen; 

b) bei Arbeitsversäumnis aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtungen mit Ausnahme von Vorladungen als 
Beschuldigter oder Angeklagter oder als Partei oder bei 
polizeilichen Vorladungen; 

c) bei Mitwirkung zur Bekämpfung von Feuers- und Was-
sernot und sofortiger Hilfeleistung aufgrund der gesetz-
lichen Bestimmungen. 
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§10 

Besteht die Möglichkeit auf Erstattung des Verdienstaus-
falls, so ist diese in Anspruch zu nehmen. Gegebenenfalls 
ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vergütung und Ver-
dienstausfall vom Arbeitgeber zu tragen. 

2. Für die Dauer eines Arbeitstages: 

a) Bei der Teilnahme an der Eheschließung der eigenen 
und der zur Wohngemeinschaft gehörenden Kinder, 

b) bei der eigenen Silberhochzeit oder Goldenen Hochzeit, 

c) bei der Entbindung der Ehefrau, 

d) bei Todesfällen in der Familie (Kinder, Eltern sowie 
Pflegekinder); beim Tode von Stief- und Schwiegerel-
tern, Schwiegerkindern und Geschwistern, jedoch nur, 
wenn diese mit dem Arbeitnehmer zuletzt in Wohnge-
meinschaft gelebt haben, 

e) bei der Teilnahme an der Beerdigung des Ehegatten 
und der in d) genannten Angehörigen, auch wenn keine 
Wohngemeinschaft bestand, 

f) bei schwerer Erkrankung der zur Wohngemeinschaft 
gehörenden Familienmitglieder, sofern der Arbeitneh-
mer die Notwendigkeit seiner Anwesenheit zur vorläufi-
gen Pflege nachweist. Dieser Anspruch besteht nur, 
soweit nicht der Arbeitnehmer Leistungen von dritter 
Seite in Anspruch nehmen kann, 

g) bei Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand, jedoch 
nur einmal im Jahr und nur bei ungekündigtem Arbeits-
verhältnis. Als eigener Hausstand gilt, wenn der Arbeit-
nehmer in eine andere Wohnung umzieht und dabei der 
Umzug eigener Möbel notwendig ist. Arbeiten beide 
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§10 

Ehepartner in demselben Betrieb, so haben beide An-
spruch auf bezahlte Freistellung, 

h) bei Arbeitsjubiläen anlässlich • 25-jähriger, 40-jähriger 
und 50-jähriger Betriebszugehörigkeit oder im Rahmen 
der betrieblichen Gepflogenheiten. 

3. Für die Dauer von 2 Arbeitstagen: 

a) Bei der eigenen Eheschließung, 

b) beim Tode des Ehegatten. 

4. Der Angestellte ist verpflichtet, bei der Betriebsleitung 
rechtzeitig um Arbeitsbefreiung nachzusuchen. Sofern dies 
nicht möglich ist, hat der Angestellte den Grund der Ver-
hinderung unverzüglich der Betriebsleitung mitzuteilen. 

5. Fällt ein Ereignis nach den Ziffern 2. c), 2. d) oder 3. b) auf 
einen arbeitsfreien Tag oder in den Urlaub des Angestell-
ten, so besteht der Anspruch auf Freistellung an einem der 
darauf folgenden Arbeitstage. 

II. Krankheit 

1. Der Angestellte, der durch Krankheit an der Arbeitsleistung 
verhindert ist, hat dies der Betriebsleitung unverzüglich 
mitzuteilen. Sofern die Arbeitsunfähigkeit länger als drei 
Tage dauert, hat der Angestellte die Arbeitsunfähigkeit 
durch Vorlage einer Bescheinigung des Arztes spätestens 
am 4. Tag der Erkrankung nachzuweisen. 

2. In unverschuldeten, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen 
Krankheitsfällen ist das Gehalt bis zur Dauer von sechs 
Wochen vom Eintritt der Verhinderung an (100 %), jedoch 
unter Beachtung entgegenstehender vertraglicher Be-
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§10 

stimmungen oder gesetzlicher Vorschriften nicht über die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus zu zahlen. 

Ist die Arbeitsunfähigkeit des Angestellten durch Dritte her-
beigeführt, so ist der Angestellte verpflichtet, die ihm ge-
genüber dem Dritten zustehenden materiellen Schadens-
ersatzansprüche insoweit an den Arbeitgeber abzutreten, 
als ihm ein Anspruch auf Weiterzahlung seiner Bezüge zu-
steht oder zustehen wird. Insoweit darf der Angestellte über 
diese Schadensersatzansprüche nicht anderweitig verfü-
gen. Der Angestellte muss den Arbeitgeber bei der Gel-
tendmachung dieser Schadensersatzansprüche nach bes-
ten Kräften unterstützen, ihm insbesondere Auskunft ertei-
len und Unterlagen zugänglich machen. 

3. Der arbeitsunfähigen Erkrankung werden Kur- und Heilver-
fahren, die von einem gesetzlichen Versicherungsträger, 
der Berufsgenossenschaft oder einem Versorgungsamt 
bewilligt werden, gleichgestellt. 

4. Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz in seiner 
jeweils gültigen Fassung, insbesondere ist in den ersten 
vier VVoähen eines Arbeitsverhältnisses keine Entgeltfort-
zahlung zu leisten. 

5. Der Angestellte ist verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüg-
lich von der Bewilligung einer Kur zu unterrichten. Die Ein-
berufung zu einer Kur hat er dem Arbeitgeber unverzüglich 
- spätestens innerhalb von drei Tagen - mitzuteilen und 
durch Vorlage des Bescheides des Sozialversicherungs-
trägers nachzuweisen. 

26 

§ 1 0 

Stimmungen oder gesetzlicher Vorschriften nicht über die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus zu zahlen. 

Ist die Arbeitsunfähigkeit des Angestellten durch Dritte her­
beigeführt, so ist der Angestellte verpflichtet, die ihm ge­
genüber dem Dritten zustehenden materiellen Schadens­
ersatzansprüche insoweit an den Arbeitgeber abzutreten, 
als ihm ein Anspruch auf Weiterzahlung seiner Bezüge zu­
steht oder zustehen wird. Insoweit darf der Angesteilte über 
diese Schadensersatzansprüche nicht anderweitig verfü­
gen. Der Angestellte muss den Arbeitgeber bei der Gel­
tendmachung dieser Schadensersatzansprüche nach bes­
ten Kräften unterstützen, ihm insbesondere Auskunft ertei­
len und Unterlagen zugänglich machen. 

3. Der arbeitsunfähigen Erkrankung werden Kur- und Heilver­
fahren, die von einem gesetzlichen Versicherungsträger, 
der Berufsgenossenschaft oder einem Versorgungsamt 
bewilligt werden, gleichgestellt. 

4. Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz in seiner 
jeweils gültigen Fassung, insbesondere ist in den ersten 
vier Wochen eines Arbeitsverhältnisses keine Entgeltfort­
zahlung zu [eisten. 

5. Der Angestellte ist verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüg­
lich von der Bewilligung einer Kur zu unterrichten. Die Ein­
berufung zu einer Kur hat er dem Arbeitgeber unverzüglich 
- spätestens innerhalb von drei Tagen - mitzuteilen und 
durch Vorlage des Bescheides des Sozialversicherungs­
trägers nachzuweisen. 

26 

Auszu
g T

ari
fve

rtr
ag



§10 

III. Leistungen beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
und im Todesfall 

1. Scheidet ein Angestellter aus dem Arbeitsverhältnis infolge 
oder nach Erreichen der Altersgrenze, durch Erwerbs- oder 
Berufsunfähigkeit oder durch Berufserkrankung aus, ohne 
zukünftig einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, so erhält er 
bei einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 10 Jahren 
ein tarifliches Monatsgehalt. 

2. Stirbt der Arbeitnehmer, so erhalten nahe Angehörige 
(Ehegatte, Eltern, Kinder), zu deren Lebensunterhalt der 
Verstorbene bis zu seinem Ableben mit mehr als der Hälfte 
des gesamten Familieneinkommens beigetragen hat, das 
Gehalt für den Sterbemonat fortgezahlt. 

Hat der Verstorbene zum Lebensunterhalt der genannten 
Personen bis zu seinem Ableben mit mehr als der Hälfte 
des gesamten Familieneinkommens beigetragen, so wird 
das Gehalt über den Sterbemonat hinaus für einen weite-
ren Monat fortgezahlt, sofern der Verstorbene mindestens 
5 Jahre dem Betrieb angehört hat. 

3. Ist der Tod durch Betriebsunfall herbeigeführt, der nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Angestellten beruht, 
oder hat der Verstorbene dem Betrieb mindestens 10 Jahre 
angehört, so wird das Gehalt über den Sterbemonat hinaus 
für weitere zwei Monate an den in Ziffer 2. genannten Per-
sonenkreis fortgezahlt. 

4. Erhalten Hinterbliebene Leistungen aus Unterstützungsein-
richtungen, die der Arbeitgeber allein finanziert, können 
zeitgleiche Leistungen aus solchen Unterstützungseinrich-
tungen auf die Leistungen gemäß Ziffern 2. und 3. ange-
rechnet werden. 
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§10 §11 

5. Kommen für die Zahlungen mehrere Personen als Emp-
fänger in Betracht, so wird die Verpflichtung des Arbeitge-
bers durch Leistung an eine von ihnen erfüllt. 

IV. Gewerkschaftstätigkeit 

Zur Vermeidung sozialversicherungsrechtlicher Nachteile ist 
dem Arbeitnehmer in den Fällen der Freistellung durch den 
Arbeitgeber zur Wahrnehmung gewerkschaftlicher Funktionen 
der ausfallende Verdienst fortzuzahlen. Ausfallender Verdienst 
ist der Bruttolohn zuzüglich des Sozialversicherungsbeitrages 
des Arbeitgebers. 

In Höhe dieser Zahlung entsteht ein Erstattungsanspruch ge-
gen die zuständige Gewerkschaft. 

Die Verdienstfortzahlung erfolgt nur, wenn die Gewerkschaft 
diesen Anspruch vor der Freistellung des Arbeitnehmers 
schriftlich auf einem zwischen den Tarifvertragsparteien ver-
einbarten Formblatt erklärt (siehe Anhang). 

§11 

Sozialregelung für ältere Arbeitnehmer 

1. Verdienstsicherung 

Angestellte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und dem 
Betrieb mindestens 10 Jahre ununterbrochen angehören, ha-
ben Anspruch auf Verdienstsicherung nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen, wenn sie wegen unverschuldeter 
Minderung ihrer Leistungsfähigkeit nicht nur vorübergehend 
daran gehindert sind, ihre bisherige Tätigkeit auszuüben und 
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§11 

deshalb in freier Vereinbarung an einen anderen Arbeitsplatz 
mit geringeren Anforderungen versetzt werden und dadurch 
eine Verdienstminderung erleiden würden. 

1. Als Verdienstsicherung wird dem Angestellten nach erfolg-
ter Versetzung das jeweilige Tarifgehalt der zuletzt innege-
habten Gehaltsgruppe garantiert. Dieses Tarifgehalt bleibt 
Berechnungsgrundlage für das 13. Monatseinkommen. 

Darüber hinaus wird dem Angestellten folgende Verdienst-
sicherung garantiert: 

Für die ersten 3 Monate nach der Versetzung 
für weitere 3 Monate 
für weitere 3 Monate 
für weitere 3 Monate 

100 % 
75% 
50% 
25% 

der Differenz zwischen dem Durchschnittsverdienst der 
letzten abgerechneten 12 Monate vor Umsetzung ohne 
manteltarifliche Zuschläge und Zulagen und dem vor der 
Versetzung innegehabten Gehaltstafelsatz. Bei der Be-
rechnung des Durchschnittsverdienstes der vergangenen 
12 Monate bleiben einmalige Bezüge außer Betracht. In 
dieser Periode eingetretene Veränderungen der tariflichen 
Berechnungsgrundlagen sind für die gesamte Referenzzeit 
zu berücksichtigen. 

2. Die Inanspruchnahüne der Verdienstsicherung durch den 
Angestellten schließt seine Zustimmung zur Versetzung auf 
einen anderen Arbeitsplatz, zum Wechsel der Entloh-
nungsart und zur Umgruppierung ein. 

3. Der Angestellte darf eine seinem Leistungsvermögen ent-
sprechende Arbeit nicht ausschlagen. 

4. Der Anspruch auf die Verdienstsicherung entsteht mit Be-
ginn des auf die Versetzung folgenden Abrechnungszeit-
raumes. 
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§11 

5. Besteht keine Einigkeit über die Minderleistungsfähigkeit 
bzw. die Notwendigkeit eines Arbeitsplatzwechsels und die 
Einsatzfähigkeit, so ist hierzu eine Stellungnahme des zu-
ständigen Betriebsarztes im Sinne des Arbeitssicherheits-
gesetzes oder eines Arztes des zuständigen überbetriebli-
chen arbeitsmedizinischen Dienstes oder eines Arztes aus 
dem Gutachterdienst der Rentenversicherung einzuholen. 

5. Ein Anspruch auf Verdienstsicherung ist nicht gegeben 
bzw. erlischt, 

a) wenn der Angestellte während des Bezuges der Ver-
dienstsicherung ein zweites Arbeitsverhältnis oder eine 
damit vergleichbare Nebentätigkeit ausübt, 

b) sobald der Angestellte einen Anspruch auf Gewährung 
einer gesetzlichen Rente geltend machen kann, spätes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem der Angestellte 
eine ungeminderte Altersrente beanspruchen kann. 

7. Erhält der Angestellte aus demselben Anlass, der zur Leis-
tungsminderung und damit zum Verdienstausgleich geführt 
hat, anderweitige Zahlungen, wie z. B. Renten, Leistungen 
von Drittschädigern (auch Pauschalabfindungen) u. Ä., so 
ist er verpflichtet, die Zahlung und deren Veränderung dem 
Arbeitgeber anzuzeigen. Der Geldbetrag des Verdienst-
ausgleichs vermindert sich um diese Zahlungen. 

Der Angestellte ist verpflichtet, seine Ansprüche auf an-
derweitige Zahlungen vorrangig geltend zu machen. Wer-
den anderweitige Zahlungen gemäß Abs. 1 für einen Ab-
rechnungszeitraum gezahlt, für den der Arbeitgeber Ver-
dienstsicherung geleistet hat, so hat der Angestellte den 
hierbei erhaltenen Verdienstausgleich bis zur Höhe der ge-
leisteten anderweitigen Zahlungen zurückzuzahlen. 
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§11 

8. Soweit im Rahmen der. Verdienstsicherung das Tarifgehalt 
einer höheren Gehaltsgruppe gezahlt wird als sie der tat-
sächlich ausgeübten Tätigkeit entspricht, wird bei Beschäf-
tigung mit leistungsabhängiger Vergütung diejenige Ge-
haltsgruppe die Berechnungsgrundlage für den Leistungs-
lohn, die der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit entspricht. 

9. Durch die Ziffern 1. - 8. wird der gesetzliche Kündigungs-
schutz nicht berührt. 

Il. Erweiterter Kündigungsschutz 

1. Für Angestellte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben 
und dem Betrieb mindestens 12 Jahre ununterbrochen an-
gehören, verlängert sich die Frist für eine ordentliche Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses auf 7 Monate zum Mo-
natsende. 

2. Einem Angestellten, der das 55. Lebensjahr vollendet hat 
und dem Betrieb mindestens 15 Jahre ununterbrochen an-
gehört, kann nur noch aus Gründen, die in seiner Person 
liegen und aus betriebsbedingten Gründen nur dann ge-
kündigt werden, wenn es sich um Entlassungen im Zu-
sammenhang mit der Erstellung eines Sozialplanes han-
delt. 

Diese Regelung berührt nicht die Fälle, in denen das Ar-
beitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen gelöst wird 
oder in denen der Betriebsrat der Kündigung zugestimmt 
hat. Kündigungen aus Gründen, die eine fristlose Kündi-
gung rechtfertigen, bleiben hiervon ebenfalls unberührt. 

3. Die Ziffern 1. und 2. gelten nicht für Änderungskündigun-
gen. Auch Versetzungen im Zusammenhang mit der Rege-
lung einer Verdienstsicherung werden hiervon nicht be-
rührt. 
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§11 §12 

4. Der Kündigungsschutz gemäß Ziffern 1. und 2. erlischt, 
sobald der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Gewährung 
einer gesetzlichen Rente geltend machen kann, spätestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer eine 
ungeminderte Altersrente beanspruchen kann. 

§12 

Urlaub — Urlaubsgeld* (anbei Regelung neue 
Bundesländer in § 21) 

1. Allgemeines 

1. Jeder Angestellte und jeder über 18 Jahre alte Auszubil-
dende hat einmal im Jahr Anspruch auf einen bezahlten 
Erholungsurlaub. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Für Ju-
gendliche, die zu Beginn des Urlaubsjahres noch nicht 18 
Jahre alt sind, gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschrif-
ten. Soweit der tarifliche Mindesturlaub länger ist als der 
gesetzliche Urlaub für Jugendliche (bezogen auf Arbeitsta-
ge), erhalten diese den tariflichen Mindesturlaub. 

2. Der Urlaub soll der Erholung dienen, er soll zusammen-
hängend oder in zwei Teilen genommen werden. Der An-
gestellte darf während der Urlaubszeit keine Erwerbstätig-
keit leisten. 

3. Die Festlegung der Urlaubszeit erfolgt im Einvernehmen 
zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat nach den Bedürf-
nissen des Betriebes. Wünsche der Angestellten sollen im 
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten berücksichtigt 
werden. 
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§12 

4. Soweit es die betrieblichen Verhältnisse erfordern, kann 
zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat für den gesamten 
Betrieb oder für Betriebsteile Betriebsurlaub vereinbart wer-
den. 

11. Urlaubsanspruch 

1. Der volle Urlaubsanspruch entsteht unbeschadet der Be-
stimmungen unter III. - Urlaubsdauer - Ziffer 3. Absatz 1 
erstmalig nach sechsmonatiger ununterbrochener Tätigkeit 
im Betrieb (Wartezeit). Die Wartezeit ist auch bei Wieder-
eintritt in den Betrieb zu erfüllen, sofern die Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses länger als ein Jahr dauerte, eine 
fristlose Entlassung vorlag oder das Arbeitsverhältnis durch 
den Angestellten freiwillig gelöst wurde. 

2. Der Urlaubsanspruch besteht nur insoweit, als dem Ange-
stellten nicht für das Urlaubsjahr bereits von einem ande-
ren Arbeitgeber Urlaub gewährt oder abgegolten worden 
ist. 

3. Der den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigende Teil des 
Urlaubsanspruches entfällt, wenn der Angestellte aus ei-
nem Grunde entlassen wird, der seine fristlose Entlassung 
rechtfertigt, oder wenn er das Arbeitsverhältnis - Ausbil-
dungsverhältnis - ohne Einhaltung der Kündigungsfrist wi-
derrechtlich löst. 

4. Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und 
genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das 
nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende be-
triebliche oder in der Person des Angestellten liegende 
Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss 
der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Ka-
lenderjahres genommen werden. 
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§12 

III. Urlaubsdauer 

1. Der Urlaub beträgt: 

Nach dem vollendeten 18. Lebensjahr 30 Urlaubstage. 

Angestellte, die überwiegend In vollkontinuierlicher Wech-
selschichtarbeit eingesetzt sind und die deshalb regelmä-
ßig nach ihren Schichtplänen Sonn- und Feiertagsarbeit 
leisten, erhalten einen Zusatzurlaub von 2 Arbeitstagen. 

Urlaubstage sind alle Wochentage von Montag bis ein-
schließlich Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feierta-
ge. Ist regelmäßig ein anderer Werktag als der Samstag 
arbeitsfrei, so treten die übrigen fünf Werktage an die Stelle 
von Montag bis Freitag. 

Angestellten, deren regelmäßige Arbeitszeit auf mehr oder 
weniger als fünf Tage in der Woche verteilt ist, ist ein zeit-
lich gleichwertiger Urlaub zu gewährleisten; das gilt insbe-
sondere für Angestellte mit Arbeitsbereitschaft und für Teil-
zeitbeschäftigte. Als zeitlich gleichwertiger Urlaub gilt: Der 
Urlaub dieser Angestellten muss - einschließlich der in die 
Urlaubszeit fallenden arbeitsfreien Werktage - so viele 
Werktage umfassen, wie sich aus der Regelung der Ur-
laubsdauer nach Absatz 1 ergeben würden. 

2. Der Zusatzurlaub für Schwerbehinderte richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. 

3. Im Eintritts- und Austrittsjahr berechnet sich die Urlaubs-
dauer anteilig nach angefangenen Beschäftigungsmona-
ten, und zwar gilt jeder Monat als ein Zwölftel der Gesamt-
urlaubsdauer, im Endergebnis aufgerundet auf volle Ur-
laubstage. 
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§12 

Im Eintrittsmonat wird jedoch der anteilige Urlaub nur ge-
währt, wenn der Angestellte mindestens an 12 Kalenderta-
gen tatsächlich gearbeitet hat. Im Austrittsmonat wird er 
nur gewährt, wenn der Angestellte mindestens 15 Tage im 
Beschäftigungsverhältnis stand und davon mindestens 
zwei Tage, tatsächlich gearbeitet hat. 

Beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ist eine Abgel-
tung des Urlaubsanspruches zulässig. 

4. Es bleibt der betrieblichen Vereinbarung überlassen, bei 
längerer Betriebszugehörigkeit (z. B. Jubiläum) Zusatzur-
laub festzulegen. Eine Änderung diesbezüglicher alter Ver-
einbarungen ist möglich. 

5. Bei ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit innerhalb der 
Urlaubszeit werden Krankheitstage nicht auf den Urlaub 
angerechnet, sofern der Angestellte die ärztliche Beschei-
nigung unverzüglich dem Arbeitgeber zugestellt hat. 

I.V. Urlaubsvergütung 

1. Während des Urlaubs wird dem Angestellten das Gehalt 
fortgezahlt. 

2. Hat der Angestellte während der letzten drei Monate vor 
Antritt des Urlaubs einen Mehrverdienst durch Nacht-, 
Sonntags- oder Feiertagsarbeit erzielt, so ist der durch-
schnittliche Mehrverdienst dieser Monate je Urlaubstag bei 
der Zahlung der Urlaubsvergütung zu berücksichtigen. Die-
ser Berechnungszeitraum kann durch Betriebsvereinba-
rung bis zu 12 Monate ausgedehnt werden. 
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§12 

Hat der Angestellte vor Urlaubsantritt weniger als drei Mo-
nate gearbeitet, so ist der kürzere Zeitraum Berechnungs-
grundlage für die zusätzliche Vergütung. 

3. Ist zur Abgeltung von Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit eine Pauschale vereinbart, so entfällt die Einzelbe-
rechnung. Stattdessen ist diese Pauschale während des 
Urlaubs weiterzuzahlen. 

4. Die Abrechnung der Urlaubsvergütung erfolgt zusammen 
mit der jeweiligen Gehaltsabrechnung. Auf Verlangen des 
Angestellten ist bei Urlaubsantritt eine Abschlagszahlung in 
der von ihm gewünschten Höhe zu leisten. 

5. Abgeltung des Urlaubs ist nicht statthaft; sie kann jedoch 
ausnahmsweise erfolgen, wenn aus zwingenden betriebli-
chen Gründen der Urlaub vor Ausscheiden des Angestell-
ten aus dem Betrieb nicht mehr in Form von Freizeit ge-
währt werden konnte. 

V. Zusätzliches Urlaubsgeld* (anbei Regelung neue Bun-
desländer in § 21) 

Jeder Angestellte erhält außer der Urlaubsvergütung für jeden 
tariflich gewährten Urlaubstag - Jugendliche für jeden gesetz-
lichen Urlaubstag (bezogen auf Arbeitstage) - ein zusätzliches 
Urlaubsgeld. 

1. Die Höhe des zusätzlichen tariflichen Urlaubsgeldes be-
trägt je tariflich gewährtem und genommenen Urlaubstag 
Euro 19,82. 

2. Teilzeitbeschäftigte erhalten das zusätzliche Urlaubsgeld 
entsprechend dem Verhältnis ihrer vereinbarten wöchentli-
chen Arbeitszeit zur regelmäßigen tariflichen Wochenar-
beitszeit. 
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3. Der Anspruch auf das zusätzliche Urlaubsgeld entsteht 
erstmals nach einer ununterbrochenen sechsmonatigen 
Betriebszugehörigkeit (Wartezeit). 

4. Das zusätzliche Urlaubsgeld ist gemeinsam mit der Ur-
laubsvergütung nach Maßgabe der jeweiligen Urlaubsdau-
er zu zahlen. 

Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat kann eine anderwei-
tige Regelung über den Zeitpunkt der Auszahlung des zu-
sätzlichen Urlaubsgeldes festgelegt werden. 

5. Scheidet ein Arbeitnehmer vor Ablauf des Urlaubsjahres 
auf Grund eigener Kündigung aus, so vermindert sich sein 
Anspruch auf das zusätzliche Urlaubsgeld für jeden Kalen-
dermonat nach seinem Ausscheiden um ein Zwölftel der 
Urlaubsgeldsumme. Der Arbeitgeber kann den zuviel be-
zahlten Betrag zurückfordern und auch mit diesem Betrag 
gegen Ansprüche aller Art des Angestellten gegenüber 
dem Arbeitgeber aufrechnen. 

6. Soweit Ansprüche des Arbeitnehmers, gleich welcher Art, 
von seinem Arbeitsentgelt berechnet werden, ist das ge-
zahlte zusätzliche Urlaubsgeld in den jeweiligen Verdienst 
nicht mit. einzubeziehen. Das zusätzliche Urlaubsgeld fin-
det, soweit gesetzlich nicht anders geregelt, bei Verdienst-
berechnungen keine Berücksichtigung. Es stellt eine ein-
malige Zuwendung dar. Das gilt auch, wenn das Urlaubs-
geld in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt wird oder wenn 
ein Teilbetrag als Vorschuss oder Abschlag bezeichnet 
wird. 

7. Der Anspruch auf zusätzliches Urlaubsgeld erlischt drei 
Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres (Kalenderjahres), 
es sei denn, dass der Urlaub erfolglos geltend gemacht 
wurde, 
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§12 §13 

8. Im Falle einer berechtigten fristlosen Entlassung durch den 
Arbeitgeber und bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch 
Bruch des Arbeitsvertrages durch den Angestellten entfällt 
der Anspruch auf das zusätzliche Urlaubsgeld. Der Arbeit-
geber kann ein schon gezahltes zusätzliches Urlaubsgeld 
zurückfordern. 

§13 

Rationalisierungsschutz 

1. Begriffsbestimmung 

1. Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne dieses Paragra-
phen sind folgende betriebliche Maßnahmen, die eine rati-
onellere Arbeitsweise bezwecken: 

a) Der Einsatz oder die höhere Mechanisierung oder Au-
tomatisierung von Maschinen und technischen Anlagen 
einschließlich Transportmitteln und datentechnischen 
Geräten; 

b) Änderung der fertigungstechnischen Arbeitsmethoden; 

c) Änderung der Arbeitsorganisation einschließlich der 
Abläufe; 

d) Vergabe betrieblicher Dienstleistungsarbeiten an 
Fremdfirmen. 

38 

§ 1 2 §13 

8. Im Falle einer berechtigten fristlosen Entlassung durch den 
Arbeitgeber und bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch 
Bruch des Arbeitsvertrages durch den Angestellten entfällt 
der Anspruch auf das zusätzliche Urlaubsgeld, Der Arbeit­
geber kann ein schon gezahltes zusätzliches Uriaubsgeld 
zurückfordern. 

§13 

Rationalisierungsschutz 

I. Begriffstaestimmung 

1. Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne dieses Paragra­
phen sind folgende betriebliche Maßnahmen, die eine rati­
onellere Arbeitsweise bezwecken: 

a) Der Einsatz oder die höhere Mechanisierung oder Au­
tomatisierung von Maschinen und technischen Anlagen 
einschließlich Transportmitteln und datentechnischen 
Geräten; 

b) Änderung der fertigungstechnischen Arbeitsmethoden; 

c) Änderung der Arbeitsorganisation einschließlich der 
Abläufe; 

d) Vergabe betrieblicher Dienstleistungsarbeiten an 
Fremdfirmen. Auszu

g T
ari

fve
rtr

ag



§13 

2. Führen diese Rationalisierungsmaßnahmen 

zu Lohn- oder Gehaltsminderungen infolge Zuweisung 
einer anderen oder niedriger eingruppierten Tätigkeit 
oder 
zu Umschulungsmaßnahmen 
oder 
zu Entlassungen, 

so gelten die Bestimmungen dieses Paragraphen. Dies gilt 
nicht bei Umsetzung in gleichartige Tätigkeit bei gleicher 
Lohngruppe und gleicher Entlohnungsform (Leistungs-
oder Zeitlohn). 

3. Maßnahmen, die sich aus Gesetzen oder Verordnungen 
ergeben, die durch Absatzrückgang bedingt sind, die aus-
schließlich der Arbeitssicherheit oder Arbeitserleichterung 
dienen oder die aus marktbedingten Änderungen des Pro-
duktionsprogramms hervorgehen, fallen nur dann unter die 
Vorschriften dieses Paragraphen, wenn es sich gleichzeitig 
dabei um Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne dieses 
Paragraphen handelt. 

II. Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 

Sind im Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen 
Auswirkungen gemäß I. zu erwarten, so beraten Arbeitgeber 
und Betriebsrat unter Berücksichtigung der §§ 90 und 92 
BetrVG in enger Zusammenarbeit die zu treffenden personel-
len Maßnahmen mit dem Ziel, durch frühzeitige Dispositionen 
Entlassungen und/oder Einkommensverluste zu vermeiden. 
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III. Versetzungen 

1. Sofern als Folge von Rationalisierungsmaßnahmen Ar-
beitsplätze wegfallen, hat der Arbeitgeber - soweit möglich 
- den betroffenen Arbeitnehmern im Sinne der Lohn- und 
Gehaltsgruppenkataloge gleichwertige und zumutbare Ar-
beitsplätze anzubieten. 

2. Können solche Arbeitsplätze nicht angeboten werden, so 
hat der Arbeitgeber - soweit möglich - den betroffenen Ar-
beitnehmern andere zumutbare Arbeitsplätze .anzubieten. 
Soweit hierzu Umschulungsmaßnahmen erforderlich sind, 
richten sich diese nach IV. 

3. Werden den betroffenen Arbeitnehmern im Einvernehmen 
mit dem Betriebsrat solche anderen Arbeitsplätze angebo-
ten, so sind sie gehalten, sich innerhalb von 8 Tagen nach 
Zugang der Mitteilung zu erklären, ob sie mit der Ver-
setzung einverstanden sind. 

a) Gibt ein Arbeitnehmer sein Einverständnis zur Verset-
zung, ist der Arbeitgeber berechtigt, den Arbeitnehmer 
ab dem Tag nach Zugang der Einverständniserklärung 
zu versetzen. 

b) Ist der Arbeitnehmer nicht einverstanden oder gibt er 
innerhalb der Erklärungsfrist keine Erklärung ab, ver-
bleibt es bei den gesetzlichen, tariflichen oder vertragli-
chen Kündigungsfristen. Der Arbeitnehmer ist jedoch 
verpflichtet, während der Kündigungszeit eine andere 
Tätigkeit zu verrichten. Während der Kündigungszeit 
wird dem Angestellten das Gehalt fortgezahlt. 

4. Sind keine gleichwertigen oder andere zumutbare Arbeiten 
vorhanden, sollen den betroffenen im Betrieb tätigen Ar-
beitnehmern nach Möglichkeit später freiwerdende derarti-
ge Arbeiten bevorzugt angeboten werden. 
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bleibt es bei den gesetzlichen, tariflichen oder vertragli­
chen Kündigungsfristen. Der Arbeitnehmer ist jedoch 
verpflichtet, während der Kündigungszeit eine andere 
Tätigkeit zu verrichten. Während der Kündigungszeit 
wird dem Angestellten das Gehalt fortgezahlt. 

4. Sind keine gleichwertigen oder andere zumutbare Arbeiten 
vorhanden, sollen den betroffenen im Betrieb tätigen Ar­
beitnehmern nach Möglichkeit später freiwerdende derarti­
ge Arbeiten bevorzugt angeboten werden. 
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§13 

IV. Umschulungen 

Führt der Arbeitgeber für rationalisierungsbetroffene Arbeit-
nehmer eine Umschulung durch, so gelten die folgenden Be-
stimmungen, wobei Leistungen durch den Arbeitgeber nur zu 
erbringen sind, sofern nicht Ansprüche gegenüber Dritten 
bestehen: 

1. Art und Umfang der Schulung bestimmen sich aus dem 
beabsichtigten künftigen betrieblichen Einsatz. 

2. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, an Umschulungsmaß-
nahmen teilzunehmen. Lehnt der Arbeitnehmer die Um-
schulung ab, so entfallen Ansprüche aus diesen Bestim-
mungen. 

3. Der Arbeitgeber trägt die sachlichen Kosten der Umschu-
lung einschließlich notwendiger Fahrtkosten bei Umschu-
lungen außerhalb des Betriebes. 

4. Soweit Umschulungen während der regelmäßigen Arbeits-
zeit erfolgen, ist der Arbeitnehmer unter Fortzahlung seiner 
Bezüge freizustellen. Umschulungen außerhalb des Betrie-
bes berühren den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
nicht. 

5. Bricht der Arbeitnehmer die Umschulung ohne wichtigen 
Grund vorzeitig ab oder setzt er nach der Umschulung oh-
ne wichtigen Grund das Arbeitsverhältnis nicht für einen 
Zeitraum fort, der mindestens der Dauer der tatsächlich 
aufgewendeten Zeit für die Umschulung gleichkommt, kann 
der Arbeitgeber den Teil des Verdienstes zurückfordern, für 
den der Arbeitnehmer während der Umschulungszeit keine 
für den Arbeitgeber verwertbare Leistung erbracht hat. So-
weit der Arbeitgeber Kosten für die Umschulung aufge-
wendet hat, sind auch diese Kosten zurückzuerstatten. 
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§13 

Dieser Rückforderungsanspruch entfällt, wenn die Um-
schulung aus Gründen, die der Arbeitnehmer nicht zu ver-
treten hat, nicht zum Angebot eines der Umschulung ent-
sprechenden Arbeitsplatzes führt. 

6. Sind im Anschluss an die Umschulung noch die Vorausset-
zungen von V. erfüllt, so hat der Arbeitnehmer Anspruch 
auf das dort geregelte Übergangsgeld. Die Dauer der Um-
schulung ist jedoch auf die in V. genannten Leistungszeit-
räume anzurechnen. 

V. Übergangsgeld 

1. Arbeitnehmer, die dem Betrieb mindestens 10 Jahre unun-
terbrochen angehören und die aufgrund einer Versetzung, 
die unter die Bestimmungen dieses Paragraphen fällt, eine 
Verdienstminderung an ihrem neuen Arbeitsplatz erleiden 
würden, haben Anspruch auf Übergangsgeld nach Maßga-
be der folgenden Bestimmungen. Bei der Berechnung der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit werden Zeiten, die vor der 
Vollendung des 35. Lebensjahres liegen, nicht berücksich-
tigt. 

2. Als Übergangsgeld wird dem Arbeitnehmer nach erfolgter 
Versetzung eine Zulage gewährt, die sich aus der Differenz 
zwischen dem Durchschnittsverdienst der letzten voll abge-
rechneten 12 Monate vor der Versetzung bei regelmäßiger 
tariflicher Arbeitszeit und dem Verdienst, den der Arbeit-
nehmer an seinem neuen Arbeitsplatz bei gleicher Leistung 
(wenn die bisherige und die neu zuzuweisende Tätigkeit im 
Leistungslohn ausgeführt werden, so wird zur Berechnung 
des Übergangsgeldes in beiden Tätigkeitsverdiensten vom 
gleichen Zeit- oder Prämiengrad, bei Geldakkord vom Ver-
dienstgrad, ausgegangen) und regelmäßiger tariflicher Ar-
beitszeit (bei Teilzeitarbeit ist die arbeitsvertraglich verein-
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§13 

barte Arbeitszeit maßgebend) erhält, berechnet. Dabei 
bleiben manteltarifliche Zuschläge und Zulagen sowie ein-
malige Zahlungen aller Art außer Betracht. 

Der Arbeitnehmer erhält 

- für die ersten 4 Monate nach der Versetzung 
- für weitere 2 Monate • 
- für weitere 2 Monate 
- für weitere 2 Monate 
- für weitere 2 Monate 

100 % 
75% 
50% 
25 % 
10% 

von dieser Differenz. Der Differenzbetrag wird zum Zeit-
punkt der Versetzung ermittelt. Er entfällt, wenn der Arbeit-
nehmer seine alte Tätigkeit oder eine gleichwertige Tätig-
keit wieder aufnimmt. 

Vl. Abfindung beim Ausscheiden 

1. Sofern Kündigungen aus rationalisierungsbedingten Grün-
den vom Arbeitgeber ausgesprochen werden müssen, er-
halten gekündigte Arbeitnehmer zum Zeitpunkt ihres Aus-
scheidens eine Abfindung nach folgender Staffel: 

Betriebs- Lebensalter 
zugehörig- ab 45 ab 50 ab 52 ab 55 
keit Jahre Jahre Jahre Jahre 

ab 10 Jahre 1 1,5 2 3 Monatsverdienste 
ab 13 Jahre 1,5 2 2,5 3,5 Monatsverdienste 
ab 15 Jahre 2 2,5 3 4 Monatsverdienste 
ab 18 Jahre 2,5 3 3,5 4,5 Monatsverdienste 
ab 20 Jahre 3 3,5 4,5 7 Monatsverdienste 
ab 23 Jahre 3,5 4 5 7,5 Monatsverdienste 
ab 25 Jahre 5 5,5 6 8 Monatsverdienste 
ab 28 Jahre 5,5 6 7 8,5 Monatsverdienste 
ab 30 Jahre 6 7 8 9 Monatsverdienste 
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§13 

2. Basis für die Errechnung des Monatsverdienstes ist der 
Durchschnittsverdienst der letzten 12 voll abgerechneten 
Monate vor dem Ausscheiden ohne manteltarifliche Zu-
schläge und Zulagen und ohne einmalige Zahlungen aller 
Art, berechnet auf der Basis der tariflichen regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die 
vereinbarte kürzere Arbeitszeit zugrunde zu legen. 

3. Maßgebend ist die Lebens- oder Betriebszugehörigkeits-
stufe, die der Arbeitnehmer zu Beginn des laufenden Ka-
lenderjahres erreicht hat. 

4. Der Abfindungsbetrag wird an dem nächsten auf das Aus-
scheiden des Arbeitnehmers, folgenden Lohn- bzw. Ge-
haltszahlungstermin zur Zahlung fällig. 

5. Der Abfindungsanspruch besteht nicht: 

a) Für Arbeitnehmer, die im Kündigungszeitraum aus 
Gründen, die in ihrer Person oder in ihrem Verhalten 
liegen, zu einer fristgemäßen oder fristlosen Kündigung 
Anlass geben; 

b) für Arbeitnehmer, die gegen die ausgesprochene Kün-
digung Kündigungsschutzklage erhoben haben. 

VII. Allgemeine Bestimmungen 

1. Ansprüche nach diesem Paragraphen bestehen nicht: 

a) Für Arbeitnehmer, die eine nach III. angebotene andere 
Tätigkeit abgelehnt oder sich nicht fristgerecht geäußert 
haben oder die eine angebotene Umschulung abgelehnt 
haben. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer eine gleichwertige Tätigkeit in einem Betrieb 
des gleichen Unternehmens oder der gleichen Unter-
nehmensgruppe beschafft; 
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§13 

b) für Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
oder innerhalb weiterer 13 Monate danach Ansprüche 
auf Gewährung von Altersruhegeld,aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder eine ungeminderte Altersrente 
beanspruchen können. Dies gilt auch, wenn der Arbeit-
nehmer durch Leistungen, die vom Betrieb bewirkt wer-
den, dem Status aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung mindestens gleichgestellt ist. 

2. Leistungen, die auf anderer Rechtsgrundlage zu den glei-
chen Zwecken wie die in dieser Regelung aufgeführten 
Leistungen gewährt werden, werden auf Ansprüche aus 
den vorstehenden Leistungen angerechnet. 

Darunter fallen auch gesetzliche oder durch Vergleich ver-
einbarte Abfindungsansprüche gegen den Arbeitgeber 
(§§ 9, 10 KSchG und §§ 112, 113 BetrVG). 

Diese Bestimmung gilt nicht für das ALG I und ALG 

3. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die ihm nach den gesetz-
lichen Regelungen zustehenden oder zugänglichen Leis-
tungen in Anspruch zu nehmen und dem Arbeitgeber über 
solche Leistungen Mitteilung zu machen. 

4. Beim Zusammentreffen von Leistungen nach Ziffern 2. und 
3. mit Leistungen wegen Übergangsgeld nach V. gilt die für 
den Arbeitnehmer günstigste Regelung. 

5. Bei Inkrafttreten dieser Regelung bestehende betriebliche 
Regelungen bleiben unberührt, jedoch können vergleichba-
re Leistungen nicht kumulativ geltend gemacht werden. 
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§14 

§14 

Kündigung 

1. Bei jeder Kündigung sind die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere die Bestimmungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes und des Bürgerlichen Gesetzbuches hinsichtlich, 
der Kündigungsfristen zu beachten. 

2. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Auf Verlangen ist 
der Kündigungsgrund anzugeben. 

3. Nach der Kündigung sowie vor Ablauf eines auf Zeit einge-
gangenen Arbeitsverhältnisses, das mindestens sechs Mo-
nate gedauert hat, ist dem Angestellten die nachweislich 
erforderliche Freizeit zur Bewerbung um einen neuen Ar-
beitsplatz zu gewähren. 

Ist die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt oder wurde 
das Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen ge-
löst, so hat der Angestellte Anspruch auf Fortzahlung des 
Gehalts für diese Zeit. 

4. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, endet 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Angestellte die gesetzliche Altersgrenze im Sinne 
der Rentenversicherung erreicht, spätestens jedoch zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer eine ungeminder-
te Altersrente beanspruchen kann. 

5. Sofern die Gehaltsabrechnung maschinell, z. B. über EDV 
erstellt wird, und es aus technischen oder organisatori-
schen Gründen nicht möglich ist, die Arbeitspapiere auszu-
händigen, ist die Ausstellung einer Bescheinigung über den 
Inhalt der Arbeitspapiere zulässig. 
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§ 16 § 16 

§15 

Zeugnis 

1. Unbeschadet des Anspruchs auf ein endgültiges Zeugnis 
hat der Angestellte nach Kündigung Anspruch auf Aushän-
digung eines vorläufigen Zeugnisses. Der Angestellte ist 
verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers das Zwischen-
zeugnis bei Aushändigung des endgültigen Zeugnisses zu-
rückzugeben. 

2. Beim Wechsel der Vorgesetzten, die zur Einstellung und 
Entlassung von Angestellten berechtigt sind, ist dem Ange-
stellten auf Verlangen ein Zwischenzeugnis auszustellen. 

3. Das Zeugnis hat Auskunft zu geben über die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses und die Art der ausgeübten Tätigkeit. 
Auf Verlangen des Angestellten ist das Zeugnis auf die 
Leistung und Führung im Dienst auszudehnen. 

• 

§16 

Ausschlussfristen 

Alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müs-
sen innerhalb von drei Monaten nach Zugang der beanstande-
ten Abrechnung oder Entstehung des Anspruchs schriftlich 
oder zu Protokoll des Lohn- oder Personalbüros geltend ge-
macht werden. 

Im Falle des Ausscheidens müssen alle Ansprüche spätestens 
einen Monat nach Erhalt der letzten Abrechnung schriftlich 
oder zu Protokoll des Lohn- oder Personalbüros geltend ge-
macht werden. 
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§16 §17 §18 

Im Falle der Ablehnung sind die Ansprüche innerhalb weiterer 
30 Kalendertage nach schriftlicher Ablehnung gerichtlich gel-
tend zu machen. 

Nach Ablauf der oben genannten Fristen ist die Geltendma-
chung von Ansprüchen ausgeschlossen. 

§17 

Betriebszugehörigkeit 

Bei der Berechnung der ununterbrochenen Betriebszugehö-
rigkeit als Angestellter im Sinne dieser Vertragsbestimmungen 
wird die Dauer der früheren Betriebszugehörigkeit angerech-
net, wenn die Unterbrechung nicht länger als zwei Jahre dau-
erte und durch Umstände herbeigeführt wurde, die der Ange-
stellte nicht zu vertreten hat. Darüber hinausgehende Anrech-
nungen unterliegen der betrieblichen Vereinbarung. 

§18 

Wettbewerbsabreden 

Werden Wettbewerbsabreden getroffen, so müssen sie zu-
mindest den Bestimmungen des HGB §§ 74 ff. entsprechen. 
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§16 § 1 7 §18 

Im Falle der Ablehnung sind die Ansprüche innerhalb weiterer 
30 Kalendertage nach schriftlicher Ablehnung gerichtlich gel­
tend zu machen. 

Nach Ablauf der oben genannten Fristen ist die Geltendma­
chung von Ansprüchen ausgeschlossen. 

§17 

Betriebszugehörigkeit 

Bei der Berechnung der ununterbrochenen Betriebszugehö­
rigkeit als Angestellter im Sinne dieser Vertragsbestimmungen 
wird die Dauer der früheren Betriebszugehörigkeit angerech­
net, wenn die Unterbrechung nicht länger als zwei Jahre dau­
erte und durch Umstände herbeigeführt wurde, die der Ange­
stellte nicht zu vertreten hat. Darüber hinausgehende Anrech­
nungen unterliegen der betrieblichen Vereinbarung. 

Werden Wettbewerbsabreden getroffen, so müssen sie zu­
mindest den Bestimmungen des HGB §§ 74 ff. entsprechen. 
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§19 §20 

§19 

Allgemeines 

1. Das Gehaltsgruppenverzeichnis (Anlage I) und die Vergü-
tungsstruktur (Anlage II) sind Bestandteile dieses Tarifver-
trages. 

2, Günstigere einzelvertragliche Regelungen dürfen aus An-
lass des Inkrafttretens dieses Manteltarifvertrages nicht 
verschlechtert werden. 

3. Es besteht Übereinstimmung zwischen den Tarifvertrags-
parteien, dass ernsthafte Besprechungen über Änderungen 
und Ergänzungen dieses Abkommens auch bei ungekün-
digtem Vertragsverhältnis aufgenommen werden können. 

4. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich zur Aufnahme 
von Gesprächen zur Anpassung des Manteltarifvertrages, 
wenn bisher streitige Auslegungsfragen tarifvertraglicher 
Regelungen im Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) höchstrichterlich entschieden sind. 

§ 20 

Inkrafttreten und Kündigung 

Dieser Manteltarifvertrag tritt am 1. März 2013 in Kraft. Er 
kann mit sechsmonatiger Kündigungsfrist zum Schluss eines 
Kalenderjahres gekündigt werden, gleiches gilt für einzelne 
Vertragsbestimmungen. 
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§ 1 9 § 2 0 

§19 

Allgemeines 

1. Das Gehaltsgruppenverzeichnis (Anlage I) und die Vergü­
tungsstruktur (Anlage II) sind Bestandteile dieses Tarifver­
trages. 

2. Günstigere einzeivertragliche Regelungen dürfen aus An­
lass des Inkrafttretens dieses Manteitarifvertrages nicht 
verschlechtert werden. 

3. Es besteht Übereinstimmung zwischen den Tarifvertrags­
parteien, dass ernsthafte Besprechungen über Änderungen 
und Ergänzungen dieses Abkommens auch bei ungekün­
digtem Vertragsverhältnis aufgenommen werden können. 

4. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich zur Aufnahme 
von Gesprächen zur Anpassung des Manteitarifvertrages, 
wenn bisher streitige Auslegungsfragen tarifvertraglicher 
Regelungen im Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehand­
lungsgesetz (AGG) höchstrichterlich entschieden sind. 

§20 

Inkrafttreten und Kündigung 

Dieser Manteltanfvertrag tritt am 1. März 2013 in Kraft. Er 
kann mit sechsmonatiger Kündigungsfrist zum Schluss eines 
Kalenderjahres gekündigt werden, gleiches gilt für einzelne 
Vertragsbestimmungen. 
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§ 21 

§21 

Abweichende Regelungen für die kaufmänni-
schen und technischen Angestellten und 

Meister in der feinkeramischen Industrie der 
Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen, Berlin (Ost) 

1) Zu § 4a - Altersfreizeit 

In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) gilt 
diese Bestimmung nicht. 

2) Zu § 12 V. Ziffer 1. - Urlaub - Urlaubsgeld 

Für die neuen Bundesländer einschließlich Berlin (Ost) wird 
die Höhe des zusätzlichen Urlaubsgeldes begrenzt durch die 
jeweilige Höhe in den alten Bundesländern und Berlin/West. 

3) Zu § 9 Ziffer 2. - Gehalt 

In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) gilt 
diese Bestimmung nicht. 

Selb, den 18. Dezember 2012 

Bundesverband 
Keramische Industrie e.V. 
Selb 
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Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie 
Hauptvorstand Hannover 

§ 2 1 

Abweichende Regelungen für die kaufmänni­
schen und technischen Angestellten und 

Meister in der feinkeramischen Industrie der 
Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen, Berlin (Ost) 

1) Zu § 4a - Altersfrelzelt 

in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) gilt 
diese Bestimmung nicht. 

2) Zu § 12 V. Ziffer 1. - Urlaub - Urlaubsgeld 

Für die neuen Bundesländer einschließlich Berlin (Ost) wird 
die Höhe des zusätzlichen Urlaubsgeldes begrenzt durch die 
jeweilige Höhe in den alten Bundesländern und Berlin/West. 

3) Zu§9Z i f fe r2 . -Geha l t 

In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) gilt 
diese Bestimmung nicht. 

Selb, den 18. Dezember 2012 

Bundesverband 
Keramische Industrie e.V. 
Selb 

Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie 
Hauptvorstand Hannover 
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Anlage I 

Gehaltsgruppenverzeichnis 

A. Kaufmännische und technische Tätigkeiten 

Tätigkeitskatalog 

KIT 1 

Tätigkeiten, die in der Regel eine Anlernzeit von bis zu 
sechs Monaten erfordern. 

K/T 2 

Tätigkeiten, die Im Rahmen allgemeiner Anweisung aus-
geführt werden und die Kenntnisse voraussetzen, die 
durch eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbil-
dung oder eine andere ihr entsprechende Ausbildung er-
worben werden. 

K/T 3 

Qualifizierte Tätigkeiten, die neben den Voraussetzungen 
der K/T 2 zusätzliche aktuelle Fachkenntnisse erfordern 
und die im jeweiligen Aufgabenbereich selbständig aus-
geführt werden. 
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Anlage 1 

Gehaltsgruppenverzeichnis 

Kaufmännische und technische Tätigkeiten 

Tätigkeitskatalog 

K / T l 

Tätigkeiten, die in der Regel eine Anlernzeit von bis zu 
sechs Monaten erfordern. 

K/T 2 

Tätigkeiten, die im Rahmen allgemeiner Anweisung aus­
geführt werden und die Kenntnisse voraussetzen, die 
durch eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbil­
dung oder eine andere ihr entsprechende Ausbildung er­
worben werden. 

K/T 3 

Qualifizierte Tätigkeiten, die neben den Voraussetzungen 
der K/T 2 zusätzliche aktuelle Fachkenntnisse erfordern 
und die im jeweiligen Aufgabenbereich selbständig aus­
geführt werden. 
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KIT 4 

Schwierige Tätigkeiten, die umfassende aktuelle Fach-
kenntnisse erfordern und die im jeweiligen Aufgabenbe-
reich selbständig und verantwortlich, auch unter Ein-
schluss von Führungsaufgaben, erledigt werden. 

KIT 5 

Sehr schwierige Tätigkeiten mit besonderer Verantwor-
tung und ausdrücklichen Dispositionsbefugnissen oder 
gleichwertige Spezialtätigkeiten, die umfangreiche aktuel-
le Fachkenntnisse und Erfahrungen auf Sondergebieten 
voraussetzen. 

B. Meistertätigkeiten 

Meister haben eine anordnende und beaufsichtigende 
Tätigkeit und tragen die Verantwortung oder eine Teilver-
antwortung für die gewissenhafte Ausführung der Arbei-
ten. Sie haben auf die Einhaltung der für den Betrieb gel-
tenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
zu achten. 

M9 

Meistertätigkeiten für Arbeitsbereiche, in denen überwie-
gend einfache Tätigkeiten ausgeführt werden. Die Tätig-
keiten erfordern erweiterte fachentsprechende Kenntnis-
se. 
Diese werden erworben durch: 
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K/T 4 

Schwierige Tätigkeiten, die umfassende aktuelle Fach­
kenntnisse erfordern und die im jeweiiigen Aufgabenbe­
reich selbständig und verantwortlich, auch unter Ein­
schluss von Führungsaufgaben, erledigt werden. 

K/T 5 

Sehr schwierige Tätigkeiten mit besonderer Verantwor­
tung und ausdrücklichen Dispositionsbefugnissen oder 
gleichwertige Spezialtätigkeiten, die umfangreiche aktuel­
le Fachkenntnisse und Erfahrungen auf Sondergebieten 
voraussetzen. 

B. Meistertätigkeiten 

IVleister haben eine anordnende und beaufsichtigende 
Tätigkeit und tragen die Verantwortung oder eine Teilver­
antwortung für die gewissenhafte Ausführung der Arbei­
ten. Sie haben auf die Einhaltung der für den Betrieb gel­
tenden Arbeitsschutz- und Unfaliverhütungsvorschriften 
zu achten. 

M1 

Meistertätigkeiten für Arbeitsbereiche, in denen überwie­
gend einfache Tätigkeiten ausgeführt werden. Die Tätig­
keiten erfordern erweiterte fachentsprechende Kenntnis­
se. 
Diese werden erworben durch: 
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a) Berufsausbildung mit Abschluss (Facharbeiter-, Gesel-
len- oder Gehilfenprüfung) und praktische Erfahrungen 
oder 

b) Berufsausbildung mit bestandener Meisterprüfung 
sowie 

c) Mitarbeiter, die bisher aufgrund langjähriger Berufser-
fahrung als Meister eingesetzt sind. 

M2 

Meistertätigkeiten für Arbeitsbereiche, in denen überwie-
gend schwierige Tätigkeiten ausgeführt werden oder 
Meister, denen mehr als ein Meisterbereich unterstellt ist. 
Die Tätigkeiten erfordern umfassende Fachkenntnisse, 
die erworben werden durch: 
a) Berufsausbildung mit bestandener Meisterprüfung 

oder 
b) langjährige Berufserfahrung als Meister. 

M3 

Meistertätigkeiten für Aufgabenbereiche, in denen um-
fangreiche oder komplexe Tätigkeiten ausgeführt werden 
oder in denen überwiegend Facharbeitertätigkeiten aus-
geführt werden. Meister, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, 
Fachkenntnisse und Erfahrungen mit umfangreichen Auf-
gaben selbständig und verantwortlich betraut sind. 

M4 

Meister für einen großen Verantwortungsbereich und mit 
Dispositionsbefugnissen. Diese Tätigkeit erfordert umfas-
sende Fachkenntnisse und eine Aufgabenstellung, die 
über die Anforderungen von M 3 hinausgeht. 
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a) Berufsausbildung mit Abschluss (Facharbeiter-, Gesel­
len- oder Gehilfenprüfung) und praktische Erfahrungen 
oder 

b) Berufsausbildung mit bestandener Meisterprüfung 
sowie 

c) Mitarbeiter, die bisher aufgrund langjähriger Berufser­
fahrung als Meister eingesetzt sind. 
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gend schwierige Tätigkeiten ausgeführt werden oder 
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M 3 

Meistertätigkeiten für Aufgabenbereiche, in denen um­
fangreiche oder komplexe Tätigkeiten ausgeführt werden 
oder in denen überwiegend Facharbeitertätigkeiten aus­
geführt werden. Meister, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, 
Fachkenntnisse und Erfahrungen mit umfangreichen Auf­
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IVI 4 

Meister für einen großen Verantwortungsbereich und mit 
Dispositionsbefugnissen. Diese Tätigkeit erfordert umfas­
sende Fachkenntnisse und eine Aufgabenstellung, die 
über die Anforderungen von M 3 hinausgeht. 
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Anlage II 

Vergütungsstruktur 

K1/T1 

im 1. Beschäftigungsjahr 
im 2. Beschäftigungsjahr 
ab 3. Beschäftigungsjahr 

K2/T2 undK3/T3 

im 1. Beschäftigungsjahr 
im 2. Beschäftigungsjahr 
im 3. Beschäftigungsjahr 
ab 4. Beschäftigungsjahr 

K41T4undK51T5 

im 1. Beschäftigungsjahr 
im 2. Beschäftigungsjahr 
ab 3. Beschäftigungsjahr 
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70 % 
80 % 

100 % 

70% 
80 % 
90% 

100% 

80 % 
90% 

100 % 

Anlage II 

Vergütungsstruktur 

K 1 / T 1 

im 1. Beschäftigungsjahr 70 % 
im 2. Beschäftigungsjahr 80 % 
ab 3. Beschäftigungsjahr 100 % 

K 2 / T 2 und K 3 / T 3 

im 1. Beschäftigungsjahr 70 % 
im 2. Beschäftigungsjahr 80 % 
im 3. Beschäftigungsjahr 90 % 
ab 4. Beschäftigungsjahr 100 % 

K 4 / T 4 u n d K 5 / T 5 

im 1. Beschäftigungsjahr 80 % 
im 2. Beschäftigungsjahr 90 % 
ab 3. Beschäftigungsjahr 100 % 
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Industriegewerkschaft Bergbau — Chemie — Energie 

Herr/Frau 

Wohnung 

Beschäftigt bei Firma 

nimmt am .bis 

an einer gewerkschaftlichen Veranstaltung gemäß beiliegender Einladung teil. 

Bei Freistellung von der Arbeit ist nach.den tarifvertraglichen Bestimmungen der Lohn 
bzw. das Gehalt durch den Arbeitgeber - bei Erstattungsanspruch unserer Gewerk-
schaft gegenüber - fortzuzahlen. 
Wir erkennen diesen Erstattungsanspruch gern. der entsprechenden Ziffer des Man-
teltarifvertrages ausdrücklich an und bitten um nachfolgende Berechnung. 

Ursch. zurück an: Industriegewerkschaft 
Bergbau-Chemle-Energie 

(vom Arbeitgeber auszufüllen 
nicht abtrennen) 
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Industriegewerkschaft Bergbau ™ Chemie - Energie 

Herr/Frau 

Wohnung. 

Beschäftigt bei Firma. 

nimmt am bis 

an einer gewerkschaftlichen Veranstaltung gemäß beiliegender Einladung teil. 

Bei Freistellung von der Arbeit ist nach'den tarifvertragiichen Bestimmungen der Lohn 
bzw. das Gehalt durch den Arbeltgeber - bei Erstattungsanspruch unserer Gewerk­
schaft gegenüber - fortzuzahlen, 
Wir erkennen diesen Erstattungsanspruch gem. der entsprechenden Ziffer des Man­
teitarifvertrages ausdrücklich an und bitten um nachfolgende Berechnung. 

Ursch, zurück an: Industriegewerkschaft 
Bergbau-Chemie-Energie 

(vom Arbeitgeber auszufüllen 
nicht abtrennen) 
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ERSTATTUNGSANSPRUCH 

1. ausgefallene Arbeitsstunden ä € 

Bruttoeinkommen einschl. Sozialversiche-
rungsanteil des ArbeitgeberS 

2. Sonstige Lohnbestandteile 
und zwar 

Mithin zu erstatten 

Der Betrag Ist wie folgt zu überweisen: 

Kto. Nr. 

Geldinstitut:  

Firmenstempel u. Unterschrift 

(Nur für Interne gewerkschaftliche Verwaltung) 

Veranstaltung: 

Sachlich richtig und festgestellt: Betrag anweisen: 

(Unterschrift des Einladers) (Unterschrift des Verantwortlichen) 

1. Ausfertigung zurück an Einlader der Gewerkschaft 
2. Ausfertigung zum Verbleib beim Arbeitgeber 
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ERSTATTUNGSANSPRUCH 

1. ausgefallene Arbeitsstunden ä € . € 
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Kto. Nr. 

Geldinstitut: 

Firmenstempel u. Unterschrift 

(Nur für interne gewerkschaftliche Verwaltung) 

Veranstaltung:, 

Sachlich richtig und festgestellt: Betrag anweisen: 

(Unterschrift des Einiaders) (Unterschrift des Verantwortlichen) 

1. Ausfertigung zurück an Einlader der Gewerkschaft 
2. Ausfertigung zum Verbleib beim Arbeitgeber 
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